
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Steuerinformationen für das Personalbüro 
 

 

März 2026 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur steu-

erlichen Behandlung des Arbeitslohns nach den Dop-

pelbesteuerungsabkommen geäußert. Dadurch erge-

ben sich zum einen Änderungen bei der Arbeitneh-

merentsendung zwischen verbundenen Unterneh-

men. Zum anderen hat das BMF seine Auffassung hin-

sichtlich des Besteuerungsrechts für Arbeitslohn bei 

widerruflicher und unwiderruflicher Arbeitsfreistellung 

geändert. Der Steuertipp befasst sich mit der Steuer-

klassenwahl für das Jahr 2026. 

AUSLANDSEINSATZ 

Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen 

Unternehmen 

Die Übernahme der Kosten einer Arbeitnehmerentsen-

dung muss dem Fremdvergleichsgrundsatz entspre-

chen. Zu diesen Kosten gehören die nach innerstaatli-

chem Steuerrecht als Arbeitslohn zu behandelnden 

Vergütungsbestandteile und die sonstigen Lohn(-

verwaltungs-)kosten. Der inländische Arbeitgeber hat 

dem Arbeitnehmer zu bescheinigen, in welchem pro-

zentualen Umfang diese Kosten nach dem Fremdver-

gleichsgrundsatz weiterbelastet und damit vom auf-

nehmenden Unternehmen getragen wurden. 

Die aus den Gesamtkosten resultierenden Vergütun-

gen, die nach innerstaatlichem Recht als Arbeitslohn 

zu behandeln sind, müssen dabei gesondert ausge-

wiesen werden. Dieser Bescheinigung kommt Indiz-

wirkung zu. Es ist widerlegbar zu vermuten, dass die 

vom Arbeitgeber bescheinigte Zuordnung der Kosten 

im Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz steht. 

Somit kann in der Regel davon ausgegangen werden, 

dass die Tätigkeit ausschließlich im Interesse des auf-

nehmenden Unternehmens stattfindet, wenn eine Wei-

terbelastung aller mit der Entsendung in Verbindung 

stehenden Lohn-, Lohnneben- und Lohnverwaltungs-

kosten an das aufnehmende Unternehmen bescheinigt 

wird. 

Hinweis: Insoweit ist die früher notwendige umfassen-

de Prüfung der Interessenlage für die Einkommen-

steuerveranlagung des Arbeitnehmers regelmäßig 

nicht mehr erforderlich. Das bedeutet für die Unter-

nehmen eine wesentliche Vereinfachung. 

Verbleiben die Kosten ganz oder teilweise beim ent-

sendenden Unternehmen, wird die Arbeitnehmerent-

sendung insoweit (auch) im Interesse des entsenden-

den Unternehmens ausgeführt. Der prozentuale Anteil 

der nach dem Fremdvergleichsgrundsatz weiterbelas-

teten Kosten der grenzüberschreitenden Arbeitneh-

merentsendung ist nachzuweisen. Dafür ist die Anla-

ge „Arbeitgeberbescheinigung über die Kostentragung 

zur Vorlage beim Wohnsitzfinanzamt“ zu verwenden. 

LUFTFAHRTUNTERNEHMEN 

So sind unentgeltliche oder verbilligte Flüge für 

Arbeitnehmer zu bewerten 

Gewähren Luftfahrtunternehmen ihren Beschäftigten 

verbilligte Flüge oder Freiflüge, müssen Letztere den 

geldwerten Vorteil versteuern. Dabei gelten besonde-

re Bewertungsvorschriften. 
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Grundsätzlich ist der Wert mit dem Angebotspreis des 

Arbeitgebers unter Berücksichtigung des Rabattfreibe-

trags von 1.080 € im Jahr zu ermitteln. Das gilt auch 

bei Beschränkungen im Reservierungsstatus, wenn 

das Luftfahrtunternehmen Flüge mit entsprechenden 

Beschränkungen betriebsfremden Fluggästen nicht 

anbietet. 

Bei pauschaler Lohnsteuererhebung oder bei Gewäh-

rung der Vorteile an Arbeitnehmer anderer Firmen sind 

die Flüge mit dem üblichen Endpreis zu bewerten. Da-

bei können jedoch zur Vereinfachung (günstige) 

Durchschnittswerte je Flugkilometer angesetzt wer-

den. Der Rabattfreibetrag wird dann allerdings nicht 

berücksichtigt. 

Die Finanzverwaltung hat die Durchschnittswerte für 

die Jahre 2026 und 2027 festgesetzt. Sie gelten in fol-

gender Höhe: 

bei einem Flug von 
Durchschnittswerte je  

Flugkilometer in € 

1 km bis 4.000 km 0,06 

4.001 km bis  

12.000 km 

0,06 abzüglich  

0,03 x (Flugkilometer - 4.000) 

8.000 

mehr als 12.000 km 0,03 

Die ungeminderten Werte gelten nur, wenn keine Be-

schränkungen im Reservierungsstatus der Flüge be-

stehen. Bei Beschränkungen im Reservierungsstatus 

mit dem Vermerk „space available“ bzw. „SA“ auf dem 

Flugschein beträgt der Wert je Flugkilometer nur 60 % 

des Durchschnittswerts. Bei Beschränkungen im Re-

servierungsstatus ohne diesen Vermerk beträgt der 

Wert je Flugkilometer 80 % des Durchschnittswerts. 

Der nach den Durchschnittswerten ermittelte Wert des 

Flugs ist in allen Fällen abschließend um 10 % zu er-

höhen. 

Bei Beschränkungen im Reservierungsstatus gelten 

die Durchschnittswerte auch für Flüge, die Arbeitneh-

mer - etwa in der Touristikbranche - von ihrem Arbeit-

geber erhalten, der kein Luftfahrtunternehmer ist. Vo-

raussetzung ist, dass der Arbeitgeber (z.B. ein Reise-

büro) den Flug von einem Luftfahrtunternehmen erhal-

ten hat. 

LOHNSTEUERABZUG 

Welche Steuerklasse ohne mitgeteilte Identifikati-

onsnummer anzuwenden ist 

Solange der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die für den 

Lohnsteuerabzug notwendigen Identifikationsmerkmale 

nicht mitteilt, hat dieser die Lohnsteuer grundsätzlich 

nach Steuerklasse VI einzubehalten.  

 

Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat entschie-

den, dass diese auch für ausländische Arbeitnehmer 

geltende Regelung keine Diskriminierung darstellt. 

Grundsätzlich wird die Identifikationsnummer (IdNr.) 

automatisch mit der Geburt vergeben. Arbeitnehmern 

aus dem Ausland, die erstmals in Deutschland tätig 

werden, wird sie nach entsprechendem Antrag zuge-

teilt. 

Ist dem Arbeitnehmer noch keine IdNr. zugeteilt wor-

den, darf der Arbeitgeber vorübergehend eine günsti-

gere Steuerklasse anwenden. Allerdings ist in diesem 

Fall unabhängig von einem Verschulden des Arbeit-

nehmers rückwirkend Steuerklasse VI anzuwenden, 

wenn die IdNr. nicht innerhalb von drei Monaten 

nachgereicht wird. 

Hinweis: Das Urteil des FG ist rechtskräftig. 

DOPPELBESTEUERUNG 

Arbeitslohn bei widerruflicher und  

unwiderruflicher Arbeitsfreistellung 

Das Bundesfinanzministerium hat das deutsche 

Rechtsverständnis an die Sichtweise des OECD-

Kommentars angepasst, was Einkünfte aus unselb-

ständiger Arbeit angeht: 

Laufender Arbeitslohn, der für Zeiten einer (un-) 

widerruflichen Arbeitsfreistellung im Zusammenhang 

mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt 

wird, gilt seit 2024 als Vergütung für die Ausübung ei-

ner Tätigkeit in dem Staat, in dem die Tätigkeit ohne 

die Freistellung ausgeübt worden wäre. Hierzu werden 

seit dem 01.01.2024 für Zwecke der Aufteilung des 

Arbeitslohns Arbeitstage in eben diesem Staat fin-

giert. 

Der Ort, an dem die Tätigkeit während der Arbeitsfrei-

stellung ausgeübt worden wäre, ist auf Grundlage aller 

Fakten und Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. So-

weit ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) bezüg-

lich eines solchen Arbeitslohns in einer gesonderten 

Vorschrift ausdrücklich eine hiervon abweichende Re-

gelung trifft, ist diese maßgebend. 

Welchem Vertragsstaat ein Besteuerungsrecht für lau-

fenden Arbeitslohn im Zeitraum der Arbeitsfreistellung 

zusteht, ist unter Einbeziehung des OECD-

Musterabkommens zu prüfen. Die deutsche gesetzli-

che Regelung fingiert nur, dass die Vergütung für die 

Ausübung einer Tätigkeit in dem Staat gewährt wird, in 

dem der Arbeitnehmer ohne die Freistellung tätig 

geworden wäre, nicht aber, dass ein Arbeitnehmer sich 

in diesem Staat aufhält. Dies gilt auch, wenn ein DBA 

bei der 183-Tage-Frist auf die Ausübung der unselb-

ständigen Arbeit im Tätigkeitsstaat abstellt. 
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Diese Grundsätze gelten für beschränkt und unbe-

schränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer. Bezieht ein be-

schränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer während einer 

(un-)widerruflichen Arbeitsfreistellung weiterhin laufen-

den Arbeitslohn, unterliegt dieser einer beschränkten 

Steuerpflicht in Deutschland, soweit ohne die Frei-

stellung die Arbeit während dieser Zeit im Inland aus-

geübt worden wäre. 

ANWENDUNGSSCHREIBEN 

Wie Doppelbesteuerungsabkommen auszulegen 

sind 

Bei der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkom-

men (DBA) gilt Folgendes: 

1. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs (BFH), dass DBA als völker-

rechtliche Verträge nach Treu und Glauben in 

Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, ihren 

Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukom-

menden Bedeutung im Lichte ihrer Ziele und Zwe-

cke auszulegen sind. Der Wortlaut einer Bestim-

mung eines DBA stellt die Grenze der Auslegung 

dar. 

2. Ist der Wortlaut einer auszulegenden Bestimmung 

eines DBA zwischen OECD-Mitgliedstaaten mit ei-

ner Bestimmung des OECD-Musterabkommens 

(OECD-MA) identisch oder zumindest vergleichbar, 

ist der OECD-Musterkommentar (OECD-MK) bei 

der Umsetzung des DBA in deutsches Recht als 

ein widerlegliches Indiz bei der Auslegung der dem 

OECD-MA entsprechenden Vorschriften ihrer DBA 

anzusehen. 

3. Der OECD-MK beinhaltet das Verständnis der 

OECD-Mitgliedstaaten zur Auslegung der Bestim-

mungen des OECD-MA. Er stellt keine gesetzliche 

Norm dar, verfolgt aber das Ziel, Auslegungskon-

flikte zu vermeiden. Innerhalb der Grenze des 

Wortlauts der auszulegenden Abkommensbestim-

mung ist daher auch die jeweils zum Anwendungs-

zeitpunkt geltende Fassung des OECD-MK für die 

Auslegung heranzuziehen. 

4. Ist der Wortlaut eines DBA zwischen OECD-

Mitgliedstaaten mit einer Bestimmung des OECD-

MA nicht identisch oder nicht zumindest vergleich-

bar, scheidet eine Auslegung unter Heranziehung 

des OECD-MK aus. 

5. Soweit sich aus anderen Verwaltungsanweisungen 

- dazu zählt auch die Veröffentlichung von Ent-

scheidungen des BFH im Bundessteuerblatt Teil II - 

ein anderes Abkommensverständnis ergibt, geht 

dieses demjenigen des OECD-MK vor. 

HAFTUNGSBESCHEID 

Wenn Gesellschafter-Geschäftsführer einen Pkw 

privat nutzen dürfen 

Eine GmbH kann ihrem beherrschenden Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer für betriebliche Fahrten einen ge-

sellschaftseigenen Pkw zur Verfügung stellen. Fehlt es 

in einer solchen Konstellation an einer im Voraus ver-

einbarten klaren und eindeutigen Gestattung der 

Privatnutzung des Pkw, vertritt das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf folgende Auffassung: 

Eine etwaige unentgeltliche Privatnutzung des Pkw 

kann aufgrund ihrer Veranlassung durch das Beteili-

gungsverhältnis allenfalls zu einer verdeckten Gewinn-

ausschüttung (vGA) führen. Insoweit liegen beim Ge-

sellschafter-Geschäftsführer Einkünfte aus Kapital-

vermögen vor. Das Finanzamt kann die sich hieraus 

ergebende Einkommensteuer daher nicht im Wege ei-

nes Lohnsteuer-Haftungsbescheids für auf der Grund-

lage einer konkludenten Überlassungsvereinbarung 

zugeflossenen Arbeitslohn geltend machen. 

Das FG Münster hatte in diesem Zusammenhang zu 

einem Alleingesellschafter-Geschäftsführer bereits 

2023 entschieden: Ein zu einer vGA führender An-

scheinsbeweis für die Privatnutzung eines von der 

GmbH überlassenen Pkw kann selbst dann vorliegen, 

wenn im Anstellungsvertrag ein Privatnutzungsverbot 

vereinbart wurde. Die vGA ist auf Ebene der Gesell-

schaft nicht nach der  

1-%-Regelung, sondern nach Fremdvergleichs-

grundsätzen zu bewerten. 

Hinweis: Weil gegen die Entscheidung des FG Müns-

ter eine Revision beim Bundesfinanzhof anhängig ist, 

wird die Rechtsfrage in naher Zukunft höchstrichterlich 

geklärt werden. Entsprechende Verfahren sollten da-

her offengehalten werden. 

ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG 

In welcher Höhe Leiharbeitnehmer Fahrtkosten ab-

setzen können 

Kosten der Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte sind seit 

dem 01.01.2026 mit der Entfernungspauschale von 

0,38 € ab dem ersten Kilometer abziehbar. Die Pau-

schale gilt für die einfache Entfernung zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte. Ohne erste Tätig-

keitsstätte lassen sich die Pendelfahrten zur Arbeit 

demgegenüber nach Reisekostengrundsätzen mit 

0,30 € pro tatsächlich gefahrenem Kilometer (also 

Hin- und Rückweg) absetzen. 

Erste Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebliche 

Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Un-

ternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten 

Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.  
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Die Zuordnung wird durch die dienst- oder arbeits-

rechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden 

Absprachen und Weisungen bestimmt. Einer geson-

derten Zuordnung für steuerliche Zwecke bedarf es 

nicht. 

Im Fall der Arbeitnehmerüberlassung ist ausschließlich 

auf die Zuordnungsentscheidung des Verleihers 

abzustellen. Für die Frage, ob der Arbeitnehmer einer 

betrieblichen Einrichtung dauerhaft zugeordnet ist, ist 

das zwischen dem Arbeitgeber (Verleiher) und dem 

(Leih-)Arbeitnehmer bestehende Arbeitsverhältnis 

(Leiharbeitsverhältnis) maßgeblich. In diesem Zusam-

menhang liegt dem Bundesfinanzhof (BFH) folgende 

Rechtsfrage zur Entscheidung vor: Liegt bei Leihar-

beitnehmern eine dauerhafte Zuordnung vor, wenn 

• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis zum Per-

sonaldienstleister (Verleiher) wiederholt vor Ablauf 

der Befristung bei unverändertem Vertragsinhalt 

verlängert wird und 

• jeweils eine Verlängerung der befristeten Zuord-

nung zu demselben Entleiher bei unverändertem 

Einsatzort erfolgt? 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat diese Frage in 

seinem Urteil - angesichts der aktuellen Rechtspre-

chung des BFH (vgl. hierzu Ausgabe 01/26) wohl zu 

Recht - verneint. 

STEUERTIPP 

Steuerklassenwahl für 2026 

Arbeitnehmer-Ehepaare und -Lebenspartner können 

für den Lohnsteuerabzug zwischen den Steuerklas-

senkombinationen IV/IV und III/V wählen. Die Kombi-

nation III/V ist so gestaltet, dass die Summe der Steu-

erabzugsbeträge beider Ehegatten/Lebenspartner in 

etwa der zu erwartenden Jahressteuer entspricht, 

wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegat-

te/Lebenspartner 60 % und der in Steuerklasse V ein-

gestufte 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkommens 

erzielt. Die Kombination III/V führt zu einem „günstige-

ren“ Ergebnis, wenn der besserverdienende Ehegat-

te/Lebenspartner 60 % (oder mehr) des gemeinsamen 

Arbeitseinkommens erzielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehepaare/Lebenspartner können sich auch für die 

Steuerklassenkombination IV/IV entscheiden, wenn 

sie den höheren Steuerabzug bei dem Ehegat-

ten/Lebenspartner mit der Steuerklasse V vermeiden 

wollen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Steuerklas-

senkombination IV/IV mit Faktor zu wählen. Durch das 

Faktorverfahren wird erreicht, dass bei jedem Ehegat-

ten/Lebenspartner die steuerentlastenden Vorschriften 

beim eigenen Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. 

Zur Vereinfachung ist ein beantragter Faktor für zwei 

Kalenderjahre gültig. 

Die Steuerklassenkombination kann die Höhe der Ent-

gelt-/Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld I, 

Kurzarbeiter-, Unterhalts-, Kranken-, Versorgungs-

kranken-, Verletzten-, Übergangs-, Eltern- und Mutter-

schaftsgeld oder die Höhe des Lohnanspruchs bei der 

Altersteilzeit beeinflussen. Eine vor Jahresbeginn ge-

troffene Steuerklassenwahl erkennt die Agentur für Ar-

beit bei der Gewährung von Lohnersatzleistungen 

grundsätzlich an. Im Rahmen eines Wechsels im Laufe 

des Jahres können sich bei Entgelt- oder Lohnersatz-

leistungen unerwartete Auswirkungen ergeben. Daher 

gilt für Arbeitnehmer, die damit rechnen, in absehbarer 

Zeit eine Entgelt- oder Lohnersatzleistung für sich in 

Anspruch nehmen zu müssen,  

oder diese bereits beziehen: Sie sollten vor der Neu-

wahl der Steuerklassenkombination zu deren Auswir-

kung auf die Höhe der Lohnersatzleistung den zustän-

digen Sozialleistungsträger bzw. den Arbeitgeber be-

fragen. 

Haben Ehegatten/Lebenspartner bisher schon beide 

Arbeitslohn bezogen, sind deren Steuerklassen für den 

Abruf durch den Arbeitgeber als elektronisches Ab-

zugsmerkmal für den Lohnsteuerabzug 2026 beim Fi-

nanzamt gespeichert. 

Hinweis: Ein Steuerklassenwechsel im Laufe des Jah-

res kann so oft vorgenommen werden, wie die Ehegat-

ten dies wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr awi Team 

 

 

 


